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Betrifft 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über alternative Finanzierungsformen (Alterna-
tivfinanzierungsgesetz) erlassen und das Kapitalmarktgesetz geändert wird 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 5. Mai 2015 folgende Stellungnahme 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über alternative 

Finanzierungsformen (Alternativfinanzierungsgesetz) erlassen und das Kapitalmarktgesetz 

geändert wird, beschlossen: 

 

Zu Artikel 1 (Alternativfinanzierungsgesetz): 

 

Gemäß § 5 Abs. 1 des Entwurfes müssen nun auch Gewerbetreibende mit dem Gewerbe 

„Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation“ eine Versicherung 

im Sinne des § 136a Abs. 12 der Gewerbeordnung 1994 (Vermögensschadenhaftpflicht-

versicherung) abschließen, wenn sie als Vermittler von alternativen Finanzierungsinstru-

menten eine Internetplattform betreiben. 

 

Im Entwurf wird jedoch nicht klargestellt, ob – ebenso wie im § 136a Abs. 12 der Ge-

werbeordnung 1994 – die Bestimmungen des § 117 Abs. 8 bis 10 leg.cit. sinngemäß 
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anzuwenden sind. Wären diese nicht anwendbar, könnte das Fehlen einer Vermögens-

schadenhaftpflichtversicherung nur verwaltungsstrafrechtlich sanktioniert werden. 

Es wird daher angeregt, im Entwurf eine entsprechende Klarstellung vorzunehmen. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

 

Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates 
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 

 

 

 Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur 
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